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GEBÜHRENBLATT 2024 
Kleingartenverein Münichholz 

 

Einmalige Gebühren (je Mitglied bei der Anmeldung) 

Förderungsbeitrag an den LV O.Ö. EUR 80,00 

Eintrittsgebühr KGV Münichholz EUR 927,00 

Aufschließungskosten gemäß gültigem Unterpacht Vertrag EUR 3.142,00 

Stromanschluss 400 V, (verpflichtend bei Neuverpachtung) *) EUR 193,00 
*) kann für bestehende Mitglieder auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgekauft werden. 
 

Laufende Gebühren an den Zentralverband 
(Vorschreibung mit der jeweiligen Jahresabrechnung) 

Verwaltungskostenanteil lt. Vorschreibung vom 18.10.2005 EUR 15,99 

Zentralverbandsbeitrag (inkl. Zeitung) EUR 6,02 

Summe aller Leistungen an den ZV EUR 22,01 
 

Laufende Gebühren an den Landesverband O.Ö. 
(Vorschreibung mit der jeweiligen Jahresabrechnung) 

Landesverbandsbeitrag EUR 4,30 

Rechtsberatungsbeitrag EUR 0,48 

Fachberaterbeitrag EUR 3,02 

Summe aller Leistungen an den Landesverband EUR 7,80 
 

Laufende Gebühren an den Kleingartenverein Münichholz 
(Vorschreibung mit der jeweiligen Jahresabrechnung) 

Mitgliedsbeitrag gem. Beschluss vom 20.10.2015 EUR 26,38 
 

Laufende Gebühren in Abhängigkeit der Parzellenfläche 
(Vorschreibung je m2 mit der jeweiligen Jahresabrechnung) 

Pacht für alle Mitglieder (unabhängig vom Vertrag) 20240101 EUR 1,773 

Instandhaltungsbeitrag KGVM und Pacht für Allgemein-

flächen (Straßen, Parkplätze usw.) *) (gem. Beschluss 12.04.2022) 

EUR 0,314 

*) Bezieht sich auf die Gesamtfläche der Anlage = 60.496 m2 geteilt durch 175 Parzellen = 60.496 x 0,314 / 175 = 

€ 108,55 (davon: € 43,42 anteilige Pacht für Straßen, Parkplätze, Vereinsobjekte), für alle Parzellen gleich. 
 

Laufende Gebühren in Abhängigkeit vom Verbrauch 
(Vorschreibung je m3 Wasser- oder je kWh Stromverbrauch) 

Wasserzins an das Magistrat Steyr je m3 20230126 EUR 2,021 

Kanalgebühr an das Magistrat Steyr je m3 20230126 EUR 2,487 

Stromkostenanteil je kWh (für 2022/23, zuvor € 0,181) *) EUR 0,148 

Stromkostenanteil je kWh (für Neuverpachtungen ab 1.11.2023) EUR 0,1628 
*) Der effektive kWh-Preis für die Pächter wird jährlich zum Zeitpunkt der Jahresabrechnung aus den von der 

ENERGIE-AG verrechneten Kosten, den Anlageverlusten und dem Anteil für die Vereinsobjekte auf genauer 
Basis der aktuellen Kosten neu berechnet.   

  

Gebühren für nicht erbrachte Arbeitsleistung 
(gemäß Gartenordnung des Landesverbandes §9) 

Je nicht geleisteter Stunde von 4 Soll-Stunden *) EUR 10,00 
*) per Beschluss vom 17.August 2010 wieder gemäß Gartenordnung § 9 ab 1. Januar 2011 
 
Aktualisiert am 30.11.2023 


